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Amt/Geschäftszeichen 

 

H 

 

Datum 

 

12.01.2023 

 

 

Vorlagen-Nr.: 

007/2023 
 

 X öffentlich X nichtöffentlich 

Beratungsfolge Sitzungstermin 
  

VA/TA-Sitzung 09.01.2023 

Stadtratssitzung 26.01.2023 
Betreff: 

 

Vertrag zur Archivierung von Archivgut 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Archivierung von Archivgut mit 

dem Erzgebirgskreis rückwirkend ab dem 01.01.2023 wird beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beratungsergebnis 
Gremium 

 

 

Sitzung am 

 

 

TOP 

 

 
Anwesend: 

 
Stimmberechtigt: 

Ja-Stimmen 

 

 

Nein-Stimmen 

 

 

Enthaltungen 

 

 

 

 

laut Beschlussvorschlag  

 

abweichender Beschluss 

 



 

Problembeschreibung/Begründung: 

 

Archivgut der Stadt Johanngeorgenstadt lagert schon seit den 90er Jahren im Kreisarchiv. 

 

Da die Stadt über kein eigenes Archiv verfügt, hat das Kreisarchiv des Erzgebirgskreises nach 

§ 13 Absatz 3 Sächsisches Archivgesetz als zuständiges Archiv die Kernaufgabe Bewertung 

und Übernahme von dauernd aufzubewahrenden Unterlagen, deren Erhaltung, Erschließung 

sowie die Bereitstellung für Recherchen übernommen. 

Bis jetzt war diese Dienstleitung für die Kommunen unentgeltlich. 

 

Ab dem Jahr 2023 müssen dafür die Kommunen Verträge mit dem Erzgebirgskreis 

abschließen, welche unter anderem die Kosten für diese Dienstleistung regeln. 

 

Im Kreisarchiv lagern nach Aussage der Verantwortlichen vom Kreisarchiv 132,22 lfd. Meter 

von der Stadt Johanngeorgenstadt. 

Für das Jahr 2023 wurde ein Betrag in Höhe von 112,00 €/lfd. Meter festgelegt, welchen die 

Kommune an den Kreis zu zahlen hat.  

Neu kommt hinzu, dass auch über das Kreisarchiv elektronische Akten verwahrt werden. 

Dazu gehören aufzubewahrende Unterlagen z.B. aus dem Gewerbe- oder 

Einwohnermeldeamt. Auch dafür entstehen Kosten. 

 

Im Haushaltsplan 2023/2024 sind diese Mittel eingeordnet. 

 

Eine Vor-Ort-Begehung im Kreisarchiv und eine Begehung und Sichtung der jetzt im Rathaus 

gelagerten Archivmaterialien durch die Verantwortlichen des Kreisarchivs zur 

Kostenreduzierung ist vorgesehen. 

 

Da die Stadt personell und fachlich nicht in der Lage ist, ein eignes Archiv zu betreiben, wird 

die Zustimmung zum Abschluss dieses Vertrages erbeten. 

 

 

 

 

 
 

Finanzielle Auswirkungen? X Ja  Nein 

Gesamtkosten der Maßnahmen? 

 

EUR 

jährliche Folgekosten 

 

EUR 

Finanzierung Eigenanteil 

 

EUR 

Einnahmen 

 

EUR 

Veranschlagung 

X im Ergebnis- 

haushalt 2023 
 im Finanz- 

haushalt 2023 
 Nein X Ja, mit 

EUR 15.000 
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Einbringer   Bürgermeister 

 



 


